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Stadt Schmölln                                                           Schmölln, 03.08.2022 

           
- Stadtrat Schmölln   - 

Technischer Ausschuss                                                           Vorl.-Nr.: V 0738/2022 
 
 
 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
 
 
 
 
Betreff:   Vergabe der örtlichen Bauüberwachung:  
  „Trennsystem IG Nitzschka 1. BA“ 
 
 
Einreicher: Bürgermeister  
  

Beratungsfolge 51. Technischer Ausschuss  am 
29.08.2022 
 

Abstimmung 

  Ja-Stimmen  

  Nein-Stimmen  

  Stimmenthaltung  

Beratungsstatus öffentlich 
beschließend 
 

  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Technische Ausschuss des Stadtrates Schmölln beschließt in öffentlicher Sitzung die 
örtliche Bauüberwachung für das BV Trennsystem IG Nitzschka 1. BA an die Firma 
 
 
Zirpel & Pautzsch Ing.PartG 
Kreuzstraße 3 
04600 Altenburg 
 
 
mit einer Angebotssumme von  
 

21.240,74 € incl. 19% Mwst.  
 
zu vergeben. 
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Sachdarstellung: 
 
Die Ausschreibung der örtlichen Bauüberwachung wurde von der 
Wirtschaftsfördergesellschaft Ostthüringen mbH übernommen. Zum Zeitpunkt der 
Ausschreibung der örtlichen Bauüberwachung ist man von Baukosten in Höhe von 
840.000,00 EUR netto ausgegangen.  
 
Die Submission ergab ein Honorar für die örtliche Bauüberwachung von 15.001,50 EUR 
brutto der Ingenieurgesellschaft Zirpel & Pautzsch.  
 
Die Firma Zirpel & Pautzsch Ing.PartG wurde vom Bürgermeister mit der Leistung beauftragt. 
 
Durch die nunmehr erfolgte Submission der Bauleistung im 1. BA wurde eine 
Angebotssumme von 1.415.341,60 EUR brutto beauftragt. 
 
Somit ergibt sich eine Erhöhung des Honorars für die örtliche Bauüberwachung auf 
21.240,74 EUR einschließlich des gültigen Mehrwertsteuersatzes von 19 v.H..  
 
Die Leistung wird aus der Haushaltsstelle 70100.95023 „Trennsystem IG Nitzschka“ 
finanziert. 
 
 
 
 
 
Sven Schrade      Reiner Erler 
Bürgermeister      Amtsleiter Bauamt 
 
 
 
 
Anlage: 
Ermittlung der Neuberechnung 
 
 


